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Vorwort

Die Willensbildung und Entscheidungsfindung gesellschaftsrechtlicher
Vereinigungen (insbesondere von Körperschaften) vollzieht sich nicht nur
nach Maßgabe der Satzung oder des Gesellschaftsvertrages, sondern vor
allem auch aufgrund von Geschäftsordnungen der Gesellschaftsorgane
(Mitgliederversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat, Beirat). Dabei hat man
sich lange Jahre vergleichsweise wenig Gedanken darüber gemacht, was
eine Geschäftsordnung gesellschaftsrechtlich ist, wer sie zu erlassen hat
und was in ihr geregelt werden darf. Was die Befugnis zum Erlaß einer
Geschäftsordnung angeht, wurde in jüngster Zeit zunehmend in dem Sinne
von einer Organautonomie gesprochen, daß sich jedes Gesellschaftsorgan
selbst seine Geschäftsordnung geben dürfe. Jedoch kann namentlich die
Mitgliederversammlung als oberstes Gesellschaftsorgan ein schützenwer‐
tes Interesse daran haben, wie sich die Geschäftsführungs- und Aufsichts‐
organe organisieren und wie sie ihre internen Arbeitsabläufe regeln. Der
Mitgliederversammlung kann daher daran gelegen sein, den ihr nach- oder
beigeordneten Gesellschaftsorganen eine bestimmte Geschäftsordnung
vorzugeben oder diesen dafür verbindliche Inhalte vorzuschreiben. Auch
geht es nicht an, daß in der Geschäftsordnung Angelegenheiten oder Ver‐
fahrensweisen geregelt werden, die der Satzung widersprechen oder in
diese gehören.

Die vorliegende Arbeit hat es sich deshalb zur nicht nur rechtswissen‐
schaftlich, sondern auch praktisch wichtigen Aufgabe gemacht, die
Rechtsnatur (Geltungsgrund) und den möglichen Inhalt (Geltungsgrenzen)
gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen zu hinterfragen und aufzuhel‐
len. Das erfolgt rechtsformübergreifend. Abschließend werden typische
Inhalte von Geschäftsordnungen aufgelistet und rechtlich eingeordnet.

Die von mir angeregte und betreute Dissertation ist vom Fachbereich
Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg im Sommerse‐
mester 2017 als herausragende Leistung mit dem Klemens-Pleyer-Preis
ausgezeichnet worden.

 

Marburg, September 2017 Prof. Dr. Volker Beuthien
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„Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen,
Doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.
Mein teurer Freund, ich rat Euch drum
Zuerst Collegium Logicum.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt,
Daß er bedächtiger so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn,
Und nicht etwa, die Kreuz und Quer,
Irrlichteliere hin und her.
Dann lehret man Euch manchen Tag,
Daß, was Ihr sonst auf einen Schlag
Getrieben, wie Essen und Trinken frei,
Eins! Zwei! Drei! Dazu nötig sei.
Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schießen,
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist Euch, es müß so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.
Das preisen die Schüler allerorten,
Sind aber keine Weber geworden.
Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt leider! Nur das geistige Band.“
 
Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, Mephistopheles (Studierzimmer),
Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1986, Seite 124.
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Einleitung

Geschäftsordnungen spielen im Alltag von Vereinigungen eine wichtige
Rolle. Insbesondere bei den (Wirtschafts1-)Vereinen dienen sie dazu, die
Zusammenarbeit innerhalb der Organe und also zwischen den Organmit‐
gliedern zu koordinieren, Arbeitsabläufe zu standardisieren, verbindliche
Regeln aufzustellen und nicht zuletzt die Arbeit der Organe transparent zu
gestalten.2 Im Internet lassen sich zahlreiche Praxisbeispiele für Ge‐
schäftsordnungen des Vorstandes, des Aufsichtsrates und der Mitglieder‐
versammlung finden. Gerade größere Aktiengesellschaften veröffentlichen
dort ihre Geschäftsordnungen.3 Aber auch kleine, auf Transparenz setzen‐
de Vereinigungen, so die auf eine breite Beteiligung der Bevölkerung set‐
zenden Energiegenossenschaften,4 stellen ihre Geschäftsordnungen für je‐
den einsehbar ins Internet.5

Gesetzesvorschriften zu Geschäftsordnungen finden sich hingegen nur
im Recht der Aktiengesellschaften, wobei Geschäftsordnungen für alle
(Wirtschafts-)Vereine von praktischer Bedeutung sind. Sie betreffen bei

1 Der Klammerzusatz soll verdeutlichen, dass es zwar neben dem ideellen Verein
(§ 21 BGB) auch Vereine mit einer wirtschaftlichen Zwecksetzung gibt (vgl. § 22
BGB), es sich aber bei allen Formen, insbesondere bei der AG, GmbH und eG, im‐
mer um einen Verein im Sinne des BGB handelt; siehe hierzu Beuthien, in: Beuthi‐
en/Gummert, Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 5, 3. Auflage
2009, Beuthien/Gummert (Hrsg.), § 1 Rn. 59.

2 Isenberg, Die Geschäftsordnung für die Organe der Aktiengesellschaft, 2005, S. 26.
3 Wie mit weiterführenden Links zu den Geschäftsordnungen des Vorstandes und des

Aufsichtsrates: bspw. für Deutsche Bank AG: https://www.db.com/ir/de/dokumente
.htm; ThyssenKrupp AG: https://www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/manage
ment/corporate-governance/satzung-und-geschaeftsordnungen.html; Daimler AG,
Stuttgart: https://www.daimler.com/konzern/corporate-governance/ (alle Stand
08. 07. 2016).

4 So z. B. bei der Energiegenossenschaft Marburg Biedenkopf eG: http://www.egmb.
de/%C3%BCber-uns/vorstand/ (Geschäftsordnung für den Vorstand), und bei der
Energiegenossenschaft Zwiefalten eG: http://energiegenossenschaft-zwiefalten.de/d
ie-genossenschaft/satzung-ordnung/ (Geschäftsordnung für den Vorstand und für
den Aufsichtsrat, alle Stand 08. 07. 2016).

5 Eins zu eins Übernahmen von Geschäftsordnungen aus dem Internet sind nicht nur
rechtlich sehr riskant, sondern auch mit Blick auf organisationale Effizienz proble‐
matisch.
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der AG den Vorstand (§§ 77 Abs. 1 u 2, 82 AktG), den Aufsichtsrat (§ 108
Abs. 4 AktG) und die Hauptversammlung (§§ 118 Abs. 4, 129 Abs. 1, 131
Abs. 2 Satz 2 AktG) sowie bei der Europäischen Gesellschaft (SE) die ge‐
schäftsführenden Direktoren (§ 40 Abs. 4 SEAG) und den Verwaltungsrat
(§ 34 Abs. 2 SEAG).

Obzwar es bei den Vereinen in der Rechtsform des e.V., der GmbH oder
der eG keine gesetzlichen Regelungen zu Geschäftsordnungen existieren,
können für deren Organe Geschäftsordnungen gleichwohl erlassen wer‐
den.6

Insoweit diesbezüglich Einigkeit herrscht, lässt sich bezüglich des In‐
haltes von Geschäftsordnungen eine gewisse Laxheit beobachten. Vielfach
enthalten Geschäftsordnungen Überflüssiges oder Selbstverständliches –
wenn es bspw. in einer Mustergeschäftsordnung für den Vorstand einer eG
heißt, dass

▪ der Vorstand „die Genossenschaft in eigener Verantwortung [leitet]“7

(vgl. § 27 Abs. 1 Satz 1 GenG),
▪ der Vorstand „die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich

[vertritt]“8 (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 1 GenG),
▪ der Vorstand in seiner Gesamtheit „die Verantwortung für die Leitung

der Genossenschaft [trägt]“9 und
▪ die Vorstandsmitglieder „in den Fällen des § 34 Abs. 5 GenG auch den

Gläubigern der Genossenschaft für den [aus der Sorgfaltspflichtverlet‐

6 Beuthien, Was ist Organautonomie und wie weit reicht sie?, in: Festschrift für
Wernhard Möschel zum 70. Geburtstag, 2011, 1135, 1144.

7 Siehe § 1 Abs. 1 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei Glenk,
Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181) und § 1 Abs. 1 des Mus‐
ters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand – Wohnungsgenossenschaften 2005“
des GdW.

8 Siehe § 1 Abs. 2 Satz 1 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei
Glenk, Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181) und § 4 Abs. 1
Satz 1 des Musters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand – Wohnungsgenos‐
senschaften 2005“ des GdW.

9 Siehe § 1 Abs. 6 Satz 2 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei
Glenk, Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181). Dabei geht das
GenG von einer Gesamtverantwortung der Vorstandsmitglieder aus, was sich insbe‐
sondere im Rahmen ihrer Haftung nach § 34 GenG zeigt (siehe hierzu Beuthien,
GenG, 15. Auflage 2011, § 34 Rn. 16).
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zung] entstehenden Schaden als Gesamtschuldner [haften]“.10 Denn
dies entspricht bereits der Gesetzeslage.

Dagegen geben Bestimmungen, dass

▪ der Vorstand die Leitung nach „den gesetzlichen Vorschriften, der Sat‐
zung und [der] Geschäftsordnung“11 vorzunehmen hat,

▪ der Vorstand zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet ist12

und
▪ sich die Vorstandsmitglieder gegenseitig zu unterstützen haben,13

nur eine Selbstverständlichkeit wieder.
Zudem ist ungewiss, ob Maßnahmen der Geschäftsführung Gegenstand

einer Geschäftsordnung für den Vorstand sein können. Gerade im Recht
der eG ist es fraglich, ob die sich häufig in Mustern für eine Geschäftsord‐
nung des Vorstandes wiederfindenden Bestimmungen, dass der Vorstand
bestimmte Versicherungen abzuschließen14 oder ein Risikocontrolling ein‐
zuführen habe,15 nicht gegen den Grundsatz der weisungsfreien Leitungs‐
macht nach § 27 Abs. 1 Satz 1 GenG verstößt.

Dagegen finden Aspekte, bei denen eine Konkretisierung in organisato‐
rischer Hinsicht wünschenswert wäre, nur eine rudimentäre Erwähnung.
So können die Vorstandsmitglieder einer aus einer Mustergeschäftsord‐
nung beispielhaft entnommenen Bestimmung, wonach dafür zu sorgen sei,
„dass sich alle Vorstandsmitglieder von den eingehenden und ausgehen‐
den Schriftstücken Kenntnis verschaffen können“,16 nichts darüber entneh‐
men, wie dies in der Praxis im Einzelnen zu geschehen hat. Dabei dürfte

10 Vgl. § 2 Abs. 4 des Musters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand – Woh‐
nungsgenossenschaften 2005“ des GdW.

11 Siehe § 1 Abs. 1 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei Glenk,
Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181).

12 Siehe § 1 Abs. 6 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei Glenk,
Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181).

13 Vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 des Musters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand –
Wohnungsgenossenschaften 2005“ des GdW.

14 Vgl. § 13 des Musters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand – Wohnungsge‐
nossenschaften 2005“ des GdW.

15 Vgl. § 6 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei Glenk, Genos‐
senschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 182).

16 Vgl. § 2 Abs. 2 Satz 3 des Musters einer „Geschäftsordnung für den Vorstand –
Wohnungsgenossenschaften 2005“ des GdW.
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gerade Letzteres ebenso tauglicher wie wünschenswerter Gegenstand einer
Geschäftsordnung sein.

Derartig Überflüssiges und Selbstverständliches sowie Vages lässt sich
auch in gängigen Mustergeschäftsordnungen für die AG17 und der
GmbH18 wiederfinden.

Die Geschäftsordnungen erhalten hierdurch eher den Charakter eines
Kompendiums für das jeweilige Organmitglied, welches sich selbst nicht
mehr die Mühe zu machen braucht, sich mit den einschlägigen Gesetzes‐
vorschriften zu beschäftigen. Dies mag zwar für das einzelne Organmit‐
glied arbeitsentlastend und mithin aus dessen Blickwinkel zu begrüßen
sein, eine konkrete Verfahrensordnung wird den Organmitgliedern damit
hingegen nicht an die Hand gegeben.

Geschäftsordnungen enthalten neben derartigen Regelungen aber auch
Bestimmungen, bei denen es fraglich ist, ob sie Gegenstand einer Ge‐
schäftsordnung sein können. So entspricht bspw. die Regelung, dass ent‐
weder zwei Vorstandsmitglieder zusammen oder ein Vorstandsmitglied ge‐
meinsam mit einem Prokuristen die eG vertreten können,19 nicht nur der
Gesetzeslage (vgl. § 25 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 GenG), sondern
betrifft auch einen Bereich, welcher der Regelung durch eine Geschäfts‐
ordnung von vornherein entzogen sein könnte. Denn die Vertretung könnte
von der Organtätigkeit strikt zu unterscheiden sein, wobei sich die Ge‐
schäftsordnung möglicherweise allein auf Letztere und insbesondere auf
die der Geschäftsführung vorgelagerten organisatorischen Fragen beziehen
könnte.

17 Vgl. die Mustergeschäftsordnung für den Vorstand bei Hoffmann-Becking, in:
Hoffmann-Becking/Rawert (Hrsg.), Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Han‐
dels- und Wirtschaftsrecht, 12. Auflage 2016, 16. Geschäftsordnung für den Vor‐
stand, insbesondere § 1 Abs. 1 (Geschäftsführung nach Maßgabe von Gesetz, Sat‐
zung und Geschäftsordnung sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit der Vorstands‐
mitglieder untereinander), § 2 Abs. 1 Satz 1 (gemeinsame Verantwortung der Vor‐
standsmitglieder), § 2 Abs. 2 (Beschlussfassungen nach Maßgabe von Gesetz und
Satzung).

18 Wentrup, in: Hoffmann-Becking/Rawert (Hrsg.), Beck’sches Formularbuch Bür‐
gerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht, 12. Auflage 2016, 53, Geschäftsordnung
für die Geschäftsführung, insbesondere § 1 Abs. 1 (Geschäftsführung nach Maßga‐
be von Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung), § 1 Abs. 2 Satz 1 (gemeinsame
Verantwortung der Geschäftsführer), § 1 Abs. 2 Satz 2 (kollegiale Zusammenarbeit
der Geschäftsführer).

19 Siehe § 2 Abs. 1 des Musters einer Geschäftsordnung für den Vorstand bei Glenk,
Genossenschaftsrecht, 2. Auflage 2013, Rn. 468 (S. 181).
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Neben inhaltlichen Zweifeln fragt sich auch, wer dem jeweiligen Organ
eine Geschäftsordnung geben kann. Die als herrschend zu betrachtende
Auffassung, dass dem jeweiligen Organ eine eigene Organisationsautono‐
mie bzw. ein Selbstorganisationsrecht zukomme,20 findet im Gesetz, außer
dass dem Vorstand einer AG oder eG die Leitungsfunktion zusteht (§ 76
Abs. 1 AktG, § 27 Abs. 1 Satz 1 GenG) und der Aufsichtsrat einer AG
Ausschüsse aus seiner Mitte bilden kann (§ 108 Abs. 3 Satz 1 AktG), kei‐
ne Stütze. Indes ist es zweifelhaft, ob sich allein aus der Leitungsfunktion
oder aus der Organtätigkeit ein autonomes Selbstorganisationsrecht herlei‐
ten lässt, da dieses Recht grundsätzlich den Vereinigungsmitgliedern, ver‐
körpert durch die Mitgliederversammlung, ausschließlich zustehen könnte.

In der Praxis wird der Begriff der Geschäftsordnung nicht nur für das
die internen Arbeitsabläufe der Organe erfassende Regelwerk verwendet,
sondern (zumindest gelegentlich) auch für solche Regelwerke, die das
Verhältnis der Vereinsmitglieder zum Verein außerhalb der Vereinsverfas‐
sung bestimmen.21 Über ein solches, ausdrücklich als „Geschäftsordnung“
bezeichnetes Regelwerk hatte das Reichsgericht im Jahr 1900 zu entschei‐
den. Nach dieser waren die Mitglieder einer Molkereigenossenschaft ver‐
pflichtet, ihre Milchproduktion grundsätzlich an die Genossenschaft abzu‐
liefern und im Rahmen eines ihnen in Grenzen gestatteten Milchverkaufs
Wettbewerbsbeschränkungen im Verhältnis zu ihren Mitgenossen hinzu‐
nehmen.22 Die Geschäftsordnung diente somit nicht der Ausgestaltung der
organinternen Zusammenarbeit, sondern der Regelung des Förderge‐

20 Siehe hierzu BGH, Urteil vom 25. 02. 1982, Az. II ZR 123/81 (OLG München) =
BGHZ 83, 106 = NJW 1982, 1525; LG Frankfurt, Urteil vom 21. 01. 2004, Az.
3-03 O 88/03, 3/03 O 88/03, 3-3 O 88/03, 3/3 O 88/03 zitiert nach juris; Bezzen‐
berger, Die Geschäftsordnung der Hauptversammlung, ZGR 1998, 352, 353 f.;
Hommelhoff, Die Geschäftsordnungsautonomie des Aufsichtsrats – Fragen zur
Gestaltungsmacht des Satzungsgebers, BFuP 1977, 507, 508; Hopt/Roth, in: Akti‐
engesetz, Großkommentar, 4. Auflage 2006, § 107 Rn. 205 u. 242; Jaeger, in:
Beck'scher Online-Kommentar GmbHG, Ziemons/Jaeger (Hrsg.), 23. Edition,
Stand 15. 06. 2015, § 52 Rn. 45; Schaffland, in: Lang/Weidmüller, GenG, 37. Auf‐
lage 2011, § 27 Rn. 14; Weber, in: Hölters, Aktiengesetz, 2. Auflage 2014, § 77
Rn. 48.

21 Auf die Uneinheitlichkeit des Begriffs der Geschäftsordnung hinweisend Reichert,
Handbuch Vereins- und Verbandsrecht, Schimke/Dauernheim (Hrsg.), 13. Auflage
2016, Rn. 486. Den Begriff der Geschäftsordnung im Sinne einer allgemeinen Ver‐
einsordnung in Form einer verkürzten Satzung verwendend: Energiegenossen‐
schaft Rhein-Ruhr eG: https://www.egrr.de/agb.html (Stand 08. 07. 2016).

22 RG, Urteil vom 19. 12. 1900, Az. I 252/00, = RGZ 47, 146, 154.
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schäftsverkehrs und damit der Ausgestaltung des „gemeinschaftlichen Ge‐
schäftsbetriebes“ zwischen den Mitgliedern und der Genossenschaft nach
§ 1 Abs. 1 GenG.

Unabhängig des Inhalts einer Geschäftsordnung könnte es sich bei die‐
ser aber allein um ein Instrumentarium des Vereinsrechtes handeln. Aller‐
dings ist kein Grund erkennbar, warum sich nicht auch die Gesellschafter
einer Personengesellschaft einer Geschäftsordnung bedienen können soll‐
ten. Dass die Geschäftsordnung üblicherweise in Bezug auf Vereine bzw.
die AG23 thematisiert wird, steht dem nicht entgegen. So hatte der Bun‐
desgerichtshof im Jahr 1969 über einen Fall zu entscheiden, bei welchem
dem Kläger in Vorbereitung auf dessen erwogene Beteiligung an einer
OHG neben dem Gesellschaftsvertrag auch eine Geschäftsordnung über‐
lassen worden war.24 Obschon der Bundesgerichtshof nicht über die Ge‐
schäftsordnung zu entscheiden hatte, zeigt die kommentarlose Erwähnung
der Geschäftsordnung im Tatbestand der Entscheidung doch, dass Ge‐
schäftsordnungen ebenso für Personengesellschaften rechtlich anerkannt
sind; jedenfalls nicht beanstandet werden.

Da neben den Vereinen auch Personengesellschaften sich einer Ge‐
schäftsordnung bedienen können, ist die Geschäftsordnung möglicherwei‐
se nicht körperschaftsrechtlicher, auch nicht personengesellschaftsrechtli‐
cher, sondern schlicht gesellschaftsrechtlicher Natur. Allerdings ist es
fraglich, ob die Personengesellschaft, die sich einer Geschäftsordnung be‐
dient, organschaftlich organisiert sein muss, oder ob die Geschäftsordnung
unabhängig von der organisatorischen Verfasstheit ein neben der Satzung
und dem Gesellschaftsvertrag stehendes Regelungsinstrumentarium dar‐
stellt. Um dies zu ergründen, könnte es hilfreich sein, die privatrechtlichen
Vereinigungen, unabhängig ihrer Rechtsform und einer organschaftlichen
Verfassung, als Handlungssysteme und deren organisatorische Unterein‐
heiten, wie Vorstand/Geschäftsführung, Mitglieder-/Gesellschafterver‐
sammlung und Aufsichtsrat/Beirat, als Subsysteme zu begreifen, in deren
Innerem Selbstorganisationsprozesse ablaufen, aus denen Geschäftsord‐
nungen als Ergebnis autonomer Ordnungsprozesse hervorgehen können.
Fraglich ist allerdings, ob und wie derartige Selbstorganisationsprozesse

23 Siehe insbesondere Bezzenberger, Die Geschäftsordnung der Hauptversammlung,
ZGR 1998, 352; Isenberg, Die Geschäftsordnung für die Organe der AG, 2005;
Schädel, Organisationsautonomie und Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der
AG, 2005.

24 BGH, Urteil vom 06. 02. 1969, Az. II ZR 86/67 = WM 1969, 595.
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vom Recht gesteuert und begrenzt werden und wie solche Geschäftsord‐
nungen rechtlich einzuordnen sind.

Zweck dieser Arbeit ist es demgemäß, das Phänomen der Geschäftsord‐
nung näher aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um für das Ge‐
sellschaftsrecht zu einem ganzheitlichen Verständnis zu gelangen. Denn in
Worten von Friedrich Karl von Savigny muss „Das einzelne [sic] als ein
Ganzes gedacht werden“.25 Dabei ergibt sich das Ganze aus der Betrach‐
tung seines Grundes und seiner Grenzen. Dies aber ist die Frage nach dem
Geltungsgrund und den Geltungsgrenzen gesellschaftsrechtlicher Ge‐
schäftsordnungen.

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage nach dem
Geltungsgrund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen. Allgemein
geht es bei der Frage nach dem Geltungsgrund um die „Voraussetzungen,
Bedingungen und Motive der Wirksamkeit des Rechts“.26 Es ist die Frage
danach, worauf eine Norm oder ein Rechtsprinzip beruht.27 In diesem Sin‐
ne wurde der Begriff des Geltungsgrunds vor allem von Hans Kelsen ge‐
prägt. Sein Anliegen war es, „die Rechtswissenschaft von allen ihr frem‐
den Elementen [zu] befreien“.28 Es sollte eine „reine“ von „aller politi‐
schen Ideologie und allen naturwissenschaftlichen Elementen gereinigte“

25 v.Savigny, Juristische Methodenlehre, 1951, S. 16.
26 Henkel, Einführung in die Rechtsphilosophie, 1964, S. 441.
27 So wird nach dem Geltungsgrund des Rechtssystems im Allgemeinen (Funke, All‐

gemeine Rechtslehre als juristische Strukturtheorie, 2004, S. 234), nach dem Gel‐
tungsgrund des Grundgesetzes (Staub, Grundgesetz für die Europäische Gemein‐
schaft, 2008, S. 73 f.), demjenigen Allgemeiner Geschäftsbedingungen (Hellwege,
Allgemeine Geschäftsbedingungen, einseitig gestellte Vertragsbedingungen und
die allgemeine Rechtsgeschäftslehre, 2010, S. 339 ff.) oder demjenigen „exekutiver
Normen“ (Axer, Normsetzung der Exekutive in der Sozialversicherung, 2000,
S. 225 ff., 228, 235) im Besonderen gefragt. Dabei wird die Geltung von den Fra‐
gestellern nicht gesondert thematisiert, da der Grund stets in der Existenz einer
gültigen Norm gesucht wird.

28 Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, S. 1 (= S. 15 der Studienausgabe v. Jestaedt
(Hrsg.), 2008).
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Rechtslehre sein,29 welche dadurch auf „die Höhe einer echten Wissen‐
schaft, einer Geistes-Wissenschaft“, gehoben werden sollte.30

Während es Kelsen um die Begründung des Rechts als solches ging,31

geht es in der vorliegenden Arbeit darum, die Natur gesellschaftsrechtli‐
cher Geschäftsordnungen zu ergründen, indem zunächst, ausgehend von
der organschaftlichen Verfassung der Körperschaften, untersucht wird, in‐
wieweit auch Personengesellschaften über eine solche verfügen können,
ob es zur Begründung gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen organ‐
schaftlicher Strukturen überhaupt bedarf und ob es entsprechend einem
sehr genauen rechtlichen Verständnis von deren Natur nicht praktikabler
ist, die gesellschaftsrechtlichen Vereinigungen losgelöst von ihrer Rechts‐
form als gesellschaftsrechtliche Handlungssysteme zu verstehen.

Im nächsten Schritt soll geklärt werden, was der Regelungsgegenstand
gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen sein kann. Diese Frage ist

29 Die Auseinandersetzung mit der „Reinen Rechtslehre“ war von Beginn an von
verzerrenden Unterstellungen und persönlichen Herabsetzungen namhafter Juris‐
ten begleitet (s. hierzu die eingehende Darstellung von Jestaedt, Einführung, in:
Kelsen, Reine Rechtslehre, Studienausgabe, 2008, S. XII ff., auf welcher die nach‐
folgende Wiedergabe beruht): Von einem „blutleere[n] Gebilde“, welches „jeder
Fühlung mit der Wirklichkeit“ entbehre (Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des
Rechts, Unveränderter Neudruck der ersten Auflage 1913, 1929, S. 6, ohne aller‐
dings Kelsen namentlich zu erwähnen) ist die Rede. Für Larenz war die Reine
Rechtslehre „nichts weiter als ein auf die Spitze getriebener juristischer Nomina‐
lismus, der jede sittlich-geistige Substanz des Rechts und des Staates leugnet und
mit seinem rücksichtslosen Formalismus alle tieferen Bindungen des Einzelnen an
überpersönliche Werte zerstört [und] die Gemeinschaft auflöst“; sie sei „politi‐
scher Nihilismus, philosophischer Ausdruck jener politischen Zersetzung, die in
der liberalen Demokratie der Nachkriegszeit ihren Höhepunkt erreicht“ habe (La‐
renz, Rechts- und Staatsphilosophie der Gegenwart, 2. Auflage 1935, S. 49 f.).
Carl Schmitt sah in Kelsen einen „Zeloten eines blinden Normativismus“, ohne
Kelsen allerdings ausdrücklich zu nennen (Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Tü‐
bingen 1931, S. 30). Kelsen verstand allerdings die auf ihn gerichtete Anspielung
(Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, Justiz 6, 1930/31; 576 ff., wo er
zu Carl Schmitt explizit Stellung nimmt; insbesondere S. 596, Anm. 1, wo er den
von Carl Schmitt erhobenen „Zelot“-Vorwurf aufgreift).

30 Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, S. III (= S. 3 der Studienausgabe v. Jestaedt
(Hrsg.), 2008).

31 Kelsen, Vom Geltungsgrund des Rechts, in: Völkerrecht und rechtliches Weltbild,
Festschrift für Alfred Verdross, Frhr. v. d. Heydte/Seidl-Hohenveldern/Verosta/
Zemanek (Hrsg.), 1960, S. 157: Die Frage nach dem Geltungsgrund ist die Frage
danach, warum man sich so verhalten soll, wie das positive Recht es bestimmt;
siehe hierzu auch Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 176 (S. 91).
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eng mit der Frage nach der begrifflichen Erfassung der Geschäftsordnung
verbunden. Daher soll ausgehend vom Wortlaut geklärt werden, ob dem
Begriff der Geschäftsordnung als eine Kombination der Wörter „Ge‐
schäft“ und „Ordnung“ bereits ein spezifisches Verständnis zukommt. Da‐
bei sind die Begriffe „Geschäft“ und „Ordnung“ zunächst allgemein zu
betrachten, um im Anschluss daran zu einem spezifischen gesellschafts‐
rechtlichen Verständnis zu gelangen. Bei Letzterem soll insbesondere der
Frage nachgegangen werden, inwieweit das Gesellschaftsrecht in Bezug
auf die vereinsrechtlichen Organe und die personale Verfassung bei den
Personengesellschaften eine Grundordnung vorgibt, welche durch die Ge‐
schäftsordnung lediglich konkretisiert wird.

Nach Klärung dieser grundlegenden Fragen wird es sodann um die Gel‐
tung gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen gehen. Dabei soll neben
der Darstellung der üblichen Setzungsakte durch Satzung bzw. Gesell‐
schaftsvertrag und Beschluss insbesondere der Frage nachgegangen wer‐
den, ob es ein organschaftliches Selbstorganisationsrecht gibt und ob Ge‐
schäftsordnungen das Ergebnis von Selbstorganisationsprozessen sein
können und wie dies bejahendenfalls rechtlich zu bewerten ist.

Um aber letztlich Geltung zu erlangen, bedarf es der Möglichkeit einer
gerichtlichen Durchsetzung bzw. eines prozessualen Regelungsregimes,
wie mit Verletzungen von Geschäftsordnungen umzugehen ist, was zum
Schluss des ersten Teils der Arbeit näher betrachtet werden soll.

Im zweiten Teil sollen die Geltungsgrenzen gesellschaftsrechtlicher Ge‐
schäftsordnungen herausgearbeitet werden. Diese könnten sich zum einen
aus den allgemeinen Schranken des Zivilrechts (§§ 134, 138, 242 BGB)
und zum anderen aus den besonderen Schranken des Gesellschaftsrechtes,
insbesondere aus dem BGB-Vereins- und Gesellschaftsrecht, dem AktG,
dem GenG und dem GmbHG, ergeben. Da nur das Aktiengesetz Regelun‐
gen zu Geschäftsordnungen enthält, fragt es sich, ob und inwieweit diese
auf die anderen Vereinigungsformen (einschließlich Personengesellschaf‐
ten) übertragen werden können. Ausgehend von den aktiengesetzlichen
Vorschriften, soll es insbesondere um Fragen der Beschlussfassung und
Beschlussfähigkeit, der Einberufung von Versammlungen und deren Ab‐
lauf (einschließlich der Bestimmung eines Vorsitzenden beim Vorstand
und Aufsichtsrat oder eines Versammlungsleiters der Mitgliederversamm‐
lung) und der Möglichkeit einer virtuellen Mitgliederversammlung gehen.
Die rechtliche Analyse erfolgt entsprechend der organschaftlichen Auftei‐
lung der Aktiengesellschaft in Hauptversammlung, Vorstand und Auf‐
sichtsrat, um sodann zu fragen, inwieweit die aktienrechtlichen Regelun‐
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gen zu den Geschäftsordnungen auf die übrigen Vereinigungsformen über‐
tragen werden können. Dabei sollen insbesondere die eG, die GmbH, der
BGB-Verein und die Personengesellschaften in den Blick genommen wer‐
den. Zum Abschluss eines jeden Kapitels sind einheitlich für die (Wirt‐
schafts-)Vereine und Personengesellschaften Formulierungsvorschläge für
eine Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung, des Vorstandes und
des Aufsichtsrates unterbreitet.
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Geltungsgrund gesellschaftsrechtlicher
Geschäftsordnungen

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Gel‐
tungsgrund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen.

Der Begriff „Geltungsgrund“ setzt sich aus „Geltung“ und „Grund“ zu‐
sammen. Wegen seiner Stellung im Wortgefüge bestimmt „Grund“ das
Gesamtwort.32 Bei einem Geltungsgrund handelt es sich immer um einen
Grund, der durch die Geltung spezifiziert wird. Daher ist zunächst der
Grund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen zu bestimmen, bevor
die Frage nach deren Geltung beantwortet werden soll.

Zum Grund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen

Fraglich ist, worin der Grund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen
liegt.

Der Begriff des Grundes steht sowohl für etwas Ursächliches, Kausales
als auch in logischer Hinsicht für ein vernünftiges, gerechtfertigtes und
mithin rationales Urteil.33

Kausal betrachtet könnten gesellschaftsrechtliche Geschäftsordnungen
bei Körperschaften auf deren organschaftliche, bei den Personengesell‐
schaften auf deren personale und schließlich rechtsformübergreifend bei
sämtlichen Vereinigungsformen auf deren systemische Natur zurückzufüh‐
ren sein.

Hingegen stellt sich in rationaler Hinsicht die Frage nach dem Zweck,
insbesondere nach dem Regelungsgegenstand, gesellschaftsrechtlicher Ge‐
schäftsordnungen. Als spezifischem Ausdruck menschlichen Handelns
liegt den gesellschaftsrechtlichen Geschäftsordnungen zwangsläufig ein

Erster Teil:

A.

32 Bei „Geltungsgrund“ handelt es sich um ein Determinativkompositum. „Geltung“
und „Grund“ stehen nicht gleichwertig nebeneinander. Vielmehr ist die Geltung
(Bestimmungswort) dem Grund (Grundwort) untergeordnet (vgl. Wahrig, Gram‐
matik der deutschen Sprache, 2005, S. 345 ff., 347).

33 Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2. Auflage, 1955, zu „cau‐
sa“ (S. 135), zu „Grund“ (S. 283 f.) und zu „ratio“ (S. 506).
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Zweck zugrunde.34 Worin der Zweck gesellschaftsrechtlicher Geschäfts‐
ordnungen liegt, könnte sich aus der Bedeutung der einzelnen Begriffsbe‐
standteile „Gesellschaftsrecht“, „Geschäft“ und „Ordnung“ sowie deren
Zusammenspiel ergeben. Denn im Begriff der „ratio“ steckt das Verb
„rechnen“.35 Rechnen ist, wie sich beim Rechnen mit Zahlen zeigt, das
Aufzeigen, womit gerechnet und was sodann errechnet wurde.36 Die
Rechnung rechtfertigt das Ergebnis und wird zur Rechenschaft,37 sodass
das Aufzeigen der einzelnen Wortbedeutungen im Begriff „Geltungs‐
grund“ und deren Zusammenspiel die Antwort auf die Frage nach dem
Grund gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen sein könnte.

Zunächst gilt es, die Natur gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen
zu ergründen. Es geht um die Frage, auf welchen Prinzipien Geschäftsord‐
nungen bei Vereinen bzw. Personengesellschaften beruhen und ob es ein
gemeinschaftliches Prinzip gibt, auf welchem Geschäftsordnungen unab‐
hängig von der Unterscheidung zwischen Verein und Personengesellschaft
fußen.

Zur Natur gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen

Bei der Frage nach der Natur gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen
geht es darum aufzuzeigen, worin deren Entstehungsgrund liegt bzw. was
sie hervorbringt.38 Bezogen auf die Einteilung der Vereinigungen in Verei‐
ne und Gesellschaften könnten Geschäftsordnungen organschaftlicher
bzw. personenrechtlicher Natur sein, wobei sich bei den Personengesell‐
schaften die Frage stellt, ob diese zumindest organschaftlich organisiert
sein müssen, um sich einer Geschäftsordnung bedienen zu können. Letzte‐
res könnte sodann mittels eines systemischen Verständnisses von gesell‐
schaftsrechtlichen Vereinigungen zu beantworten sein.

I.

34 Vgl. v. Jhering, Der Zweck im Recht, Erster Band, 1898, S 15; ders., a. a. O., S. 4:
„Der Stein fällt nicht, um zu fallen, sondern weil er muss, d. h. weil ihm die Stütze
entzogen ist, aber der Mensch, welcher handelt, tut es nicht eines ‚Weil‘, sondern
eines ‚Um‘ wegen – um etwas damit zu erreichen.“

35 Heidegger, Der Satz vom Grund, 9. Auflage 2006, S. 167 u 171 f.
36 Heidegger, Der Satz vom Grund, 9. Auflage 2006, S. 168.
37 Heidegger, Der Satz vom Grund, 9. Auflage 2006, S. 168 u. 194 f.
38 Zum Begriff der Natur siehe Hoffmeister, Wörterbuch der philosophischen Begrif‐

fe, 2. Auflage, 1955, S. 421 f.
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Zur organschaftlichen Natur von Geschäftsordnungen im
Körperschaftsrecht

Die Natur gesellschaftsrechtlicher Geschäftsordnungen könnte im Körper‐
schaftsrecht durch die organschaftliche Organisationsverfassung bestimmt
sein.

Ein Verein handelt mittels seiner Organe.39 Das Organ handelt nicht an‐
stelle des Vereins im Sinne einer Stellvertretung, worauf der Wortlaut des
§ 26 Abs. 1 Satz 2 BGB hindeuten könnte,40 sondern der Verein handelt
selbst durch seine Organe. Denn organschaftliches Eigenverhalten und
Stellvertretung schließen sich aus.41 Das Organ übt seine Kompetenz für
den Verein als Ganzes aus.42 Es gilt das Prinzip der mittelbaren Organver‐
waltung.43 Der Verein ist gegenüber seinen Mitgliedern verselbständigt. Er

1.

39 v. Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbände, 1902, S. 26 f.: „Der Rechtsbe‐
griff des Organs ist von spezifischer Art und darf nicht mit dem individualrechtli‐
chen Begriff des Stellvertreters zusammengeworfen werden. Hier handelt es sich
nicht um Vertretung einer in sich geschlossenen Person durch eine andere in sich
geschlossene Person. Sondern wie, wenn das Auge sieht oder der Mund spricht
oder die Hand greift, der Mensch sieht und spricht und greift, so wird, wenn das
Organ innerhalb seiner Zuständigkeit gehörig funktionirt, die Lebenseinheit des
Ganzen unmittelbar wirksam. Durch das Organ offenbart sich also die unsichtbare
Verbandsperson als wahrnehmende und urtheilende, wollende und handelnde Ein‐
heit.“

40 Zur Vertretertheorie siehe K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage 2002,
S. 250 f.

41 Beuthien, Gibt es im Gesellschaftsrecht eine gesetzliche Stellvertretung?, in: Fest‐
schrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band II, 2007, 41, 42.

42 Siehe hierzu Beuthien, Gibt es eine organschaftliche Stellvertretung?, NJW 1999,
1142, 1143: „Die Körperschaft ist als nach innen und außen tatsächlich in Er‐
scheinung tretende Verbandsperson mehr als die Summe ihrer Mitglieder. […]
Denn der Organbegriff paßt zur Person und er führt die rechtliche Handlungsver‐
antwortung ohne geistigen Umweg über den Vertreter unmittelbar auf die juristi‐
sche Person zurück, also sogleich dorthin, wo sie hingehört.“; ders., Zur Grundla‐
genungewissheit des deutschen Gesellschaftsrechts, NJW 2005, 855, 857: Organ‐
handeln und Stellvertretung schließen sich begrifflich aus; grundlegend v. Gierke,
Deutsches Privatrecht, Erster Band, Allgemeiner Teil und Personenrecht, 1895,
S. 472: „Die „Vertretung“, die hierbei stattfindet, ist also keine Stellvertretung des
Einen für den Anderen, sondern Darstellung des Ganzen durch den Theil.“

43 Beuthien, Gibt es im Gesellschaftsrecht eine gesetzliche Stellvertretung?, in: Fest‐
schrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band II, 2007, 41; ders.,
in: Beuthien/Gummert (Hrsg.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts,
Band 5, 3. Auflage 2009, § 1 Rn. 27.
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ist in der Lage, mithilfe seiner Organe als Gesamtperson44 am Rechtsver‐
kehr teilzunehmen und insbesondere einen einheitlichen Gesamtwillen zu
bilden.45

Grundlage des Vereins ist seine Satzung (§ 25 BGB) bzw. seine Organi‐
sationsverfassung.

Die vom Mitgliederwechsel unabhängige körperschaftliche
Verfasstheit des Vereins

Es ist allgemein anerkannt, dass die Organisationsverfassung des Vereins
als körperschaftlich bezeichnet wird.46 Das Gesetz definiert den Begriff
der Körperschaft hingegen nicht, sondern erwähnt ihn nur in § 89 BGB.
Folglich stellt sich die Frage nach dem Begriff der Körperschaft und ins‐
besondere nach den die Körperschaft ausmachenden Organisationsmerk‐
malen.

Zum Begriff der Körperschaft

Das Reichsgericht führte 1934 aus, dass der Verein eine „auf Dauer be‐
rechnete Verbindung einer größeren Anzahl von Personen zur Erreichung
eines gemeinsamen Zwecks [ist], die nach ihrer Satzung körperschaftlich
organisiert ist, einen Gesamtnamen führt und auf einen wechselnden Mit‐
gliederbestand angelegt ist“.47 Dabei stellte das Reichsgericht insbesonde‐
re auf das Merkmal „körperschaftlich“ ab. Nach § 89 BGB findet § 31
BGB auf die Körperschaften des öffentlichen Rechts entsprechende An‐
wendung. Bei der Körperschaft handelt es sich also zunächst um einen Be‐
griff des öffentlichen Rechts. Nach diesem werden Körperschaften nach

a)

aa)

44 Waldecker, Die eingetragene Genossenschaft, 1916, S. 20: „der in seinen Gliedern
lebende, vom Wechsel der Glieder unberührte Gesamtorganismus mit eigener Ge‐
samtpersönlichkeit steht vor uns“; ders., a. a. O, S. 69 in Bezug auf die eingetrage‐
ne Genossenschaft.

45 Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 1908, S. 146.
46 Siehe Beuthien, in: Beuthien/Gummert (Hrsg.), Münchener Handbuch des Gesell‐

schaftsrechts, Band 5, 3. Auflage 2009, Beuthien/Gummert (Hrsg.), § 1 Rn. 21.
47 Zum nicht rechtsfähigen Verein siehe RGZ 143, 212, 213 (Schützengesellschaft

St. Sebastianus).
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